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Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 · 79095 Freiburg i. Br. 

per E-Mail 

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 

Marktplatz 1 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Bauleitplanung@schwaebisch-gmuend.de 

 

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Referat 91 - Geowissenschaftliches Landesservicezentrum 

 

Name: Mirsada Gehring-Krso 

Telefon: 0761 208-3047 

E-Mail: Mirsada.Gehring-Krso@rpf.bwl.de 

 

Geschäftszeichen: RPF9-4700-105/102/2 

 (bei Antwort bitte angeben) 

 

Datum: 12.01.2026  

 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd - Waldstetten im 
Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 560 E III 
"Strutfeld 4. Erweiterung Wohnen", Gemarkung Bargau; 
hier: Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  

Ihr Schreiben vom 12.12.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungsvorhaben. 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg 

nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu 

den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung: 

1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 

 Geologie  

Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen Karte von 

Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen werden. 

Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissen-

schaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex. 

 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden-

Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu den 

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/
https://www.service-bw.de/
mailto:Mirsada.Gehring-Krso@rpf.bwl.de
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
https://litholex.bgr.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo
kathrin.frey
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geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal 

LGRBwissen beschrieben. 

 Bodenkunde 

Die bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der natürlichen Bodenfunktionen 

nach § 2 Abs. 2 BBodSchG können für nicht bereits versiegelte oder baulich überprägte 

Flächen außerhalb von Siedlungen in Form der Bodenkundlichen Karte 1 : 50 000 

(GeoLa BK50) eingesehen werden. Für landwirtschaftliche Flächen sollte vorrangig die frei 

zugängliche Bodenfunktionsbewertung auf Grundlage der digitalen Bodenschätzungsdaten 

verwendet werden, da diese im Vergleich zur BK50 lokale Bodeneigenschaften abbildet. 

Liegt keine solche Bewertung für die in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen 

Flächen vor, ist die Bodenfunktionsbewertung auf Basis von ALK und ALB heranzuziehen. 

Gemäß § 13 BNatSchG, § 1a Abs. 2 BauGB sowie § 2 LBodSchAG ist bei der Planung auf 

einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG bei Vorhaben mit Eingriffen in 

unversiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute Flächen ab 0,5 ha ein Boden-

schutzkonzept zu erstellen ist. Die Erstellung nach DIN 19639 wird empfohlen, ggf. 

abweichende Vorgaben der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sind zu 

berücksichtigen. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschussmassen 

entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG geforderten Abfallverwertungskon-

zept auf eine höchstmögliche Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so 

die Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

2. Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 

keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 

erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches Über-

sichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer bzw. geotechnischer 

Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 

gutachtenden Ingenieurbüros. 

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
http://maps.lgrb-bw.de/
https://bodenfunktionsbewertung.lgrb-bw.de/
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 Ingenieurgeologie 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird die Übernahme der 

folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich der Gesteine der Opalinuston-Formation (Mitteljura). 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 

(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 

rechnen. 

Die anstehenden Gesteine können in Hanglage oder bei der Anlage von tiefen und 

breiten Baugruben zu Rutschungen neigen. 

In der Ingenieurgeologischen Gefahrenhinweiskarte von Baden-Württemberg sind 

Hinweisflächen für Rutschungsgebiete in der weiteren Umgebung eingetragen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-

schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 

Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 

empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sollte 

von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 

Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 Hydrogeologie 

Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u. a. dem Hydrogeologischen 

Kartenwerk des LGRB (1 : 50 000) (LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen entnommen 

werden. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 

LGRB statt. 

https://geogefahren.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie
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 Geothermie  

Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen sind im 

Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) hinter-

legt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur geo-

thermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren. 

Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen zur 

Kenntnis. 

 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  

Von rohstoffgeologischer Seite wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet am 

Rande eines nachgewiesenen Ziegeleirohstoffvorkommens liegt (Vorkommen L 7324-

31, Bearbeitungsstand 2001). Es ist in der vom LGRB landesweit digital erstellten Karte 

der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (KMR 50) dargestellt. 

Die dort veröffentlichten oberflächennahen Steine-Erden-Rohstoffvorkommen werden 

nach landesweit einheitlichen Kriterien abgegrenzt und bewertet. In den dazugehörigen 

Vorkommensbeschreibungen werden die rohstoffgeologischen Gegebenheiten 

erläutert. 

Das Rohstoffvorkommen und die dazugehörigen Vorkommensbeschreibungen können 

über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer) visualisiert werden 

[Thema/Themen: „Rohstoffgeologie/Rohstoffvorkommen: Karte der mineralischen 

Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR 50)/KMR 50: Rohstoffvorkommen“; Aufruf der 

Vorkommensbeschreibungen durch Nutzung des Info-Buttons beim Thema „KMR 50: 

Rohstoffvorkommen“]. 

Die Geodaten des Themenbereichs Rohstoffgeologie können als WMS-Dienst 

registrierungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden. 

Ergänzend wird  auf Ausführungen und die Hinweise in den LGRB-Nachrichten 07/2016 

und 04/2018 verwiesen. 

Es wird auf folgende Vorgabe hingewiesen: Bei den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben 

nach § 3 Absatz 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist bei einer 

voraussichtlich anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub ein 

Abfallverwertungskonzept zu erstellen (siehe Schreiben des Ministeriums für 

Landesentwicklung und Wohnen, Baden-Württemberg „Hinweise zur Berücksichtigung 

des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und des § 2 Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfahren“).  

Darin soll die wirtschaftliche Verwendbarkeit von überschüssigem Erdaushub für 

technische Bauwerke oder, ggf. nach Aufbereitung, als mineralischer Rohstoff geprüft 

https://isong.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?app=lgrb&view=lgrb_roh
https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000
https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/WMS-Handout.pdf
https://www.lgrb-bw.de/sites/default/files/download_pool/lgrbn_0716.pdf
https://www.lgrb-bw.de/sites/default/files/download_pool/lgrbn_2018-04.pdf
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-kreislaufwirtschaft/abfallvermeidung-und-verwertung#Abfallverwertungskonzept
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/926515/Erlass+MLW+-+Umsetzung+Abfallrecht+im+baurechtlichen+Verfahren.pdf/d64e446c-daa4-4667-b88d-786ffc1ea702
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/926515/Erlass+MLW+-+Umsetzung+Abfallrecht+im+baurechtlichen+Verfahren.pdf/d64e446c-daa4-4667-b88d-786ffc1ea702
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werden („Erläuterungen und Hinweise des UM B.-W. zum Abfallverwertungskonzept 

nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG“). 

3. Landesbergdirektion 

 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden 

Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen 

Althohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 

Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach 
Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den 

Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber 

dem LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  

Digitale Geodaten und Bohrdaten werden über die Fachanwendungen LGRBgeoportal und 

LGRBbohrungen bereitgestellt. Dort finden Sie auch weitere Fachinformationen und 

Downloadoptionen. Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.  

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger.   

Mit freundlichen Grüßen 

Mirsada Gehring-Krso  

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzerklärungen unter dem Titel: 
9-01F: Allgemeine Datenschutzerklärung des LGRB (pdf, 182 KB)  
Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/926515/Erl%C3%A4uterungen+und+Hinweise+zum+AV-Formblatt_V1.1_2021_07_08_barrierefrei.pdf/91036ec6-ca89-4c9e-98ab-7e9bca12c199
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/926515/Erl%C3%A4uterungen+und+Hinweise+zum+AV-Formblatt_V1.1_2021_07_08_barrierefrei.pdf/91036ec6-ca89-4c9e-98ab-7e9bca12c199
https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://geoportal.lgrb-bw.de/
https://bohrungen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf



